
Entziehung eines  
Taxilenkerausweises 
 
Wegen mangelnder Ver-

trauenswürdigkeit entzog 
das LVwG Salzburg einem 
Taxifahrer im Rechtsmittel-
weg den Taxilenkerausweis 
und den Schülertransport-
ausweis für acht Monate. 
Dies begründete es damit, 
dass der Taxifahrer am 22. 
März 2023 und am 26. Au-
gust 2025 jeweils ein Fahr-
zeug unter Alkoholeinfluss 
gelenkt sowie am 27. Sep-
tember 2024 weitere Über-
tretungen der StVO und des 
KFG 1967 begangen hatte; 
wegen der Alkoholdelikte 
war ihm der Führerschein 
zunächst für einen Monat 
und sodann für vier Monate 
rechtskräftig entzogen wor-
den. Eine über die Dauer des 
Führerscheinentzugs hinaus-
gehende Entziehung von 
acht Monaten sah das 
LVwG Salzburg vor allem 
wegen der Uneinsichtigkeit 
des Taxifahrers im Verfah-
ren und der Tatsache, dass 
ein ihm aufgetragenes Ver-
kehrscoaching nach dem 
ersten Alkoholdelikt zu kei-
ner nachhaltigen Verhaltens-
änderung geführt hatte, als 
gerechtfertigt an. 

Der Taxifahrer erhob au-
ßerordentliche Revision. § 6 
Abs. 1 Z 3 der Betriebsord-
nung für den nichtlinienmä-
ßigen Personenverkehr (BO 
1994) nennt zwei alternative 
Voraussetzungen, unter de-
nen von mangelnder Ver-
trauenswürdigkeit auszuge-
hen ist.  

Gemäß lit. a fehlt die 
Vertrauenswürdigkeit, wenn 
der Inhaber nicht verkehrs-
zuverlässig im Sinne des § 7 
FSG ist, gemäß lit. b, wenn 
er im Hinblick auf wieder-
holte rechtskräftige Bestra-

fungen eine auffallende 
Sorglosigkeit gegenüber den 
die Ordnung und die Sicher-
heit des Straßenverkehrs re-
gelnden Vorschriften erken-
nen lässt. Das LVwG Salz-
burg hatte laut Revision nur 
hinsichtlich des Alkoholde-
liktes vom 22. März 2023 
eine rechtskräftige Bestra-
fung festgestellt. Der Taxi-
fahrer meinte daher, dass 
nicht – wie von lit. b gefor-
dert – von „wiederholten“ 
rechtskräftigen Bestrafungen 
auszugehen und auf ihn 
folglich nur lit. a (mangeln-
de Verkehrszuverlässigkeit) 
anwendbar sei. Seine man-
gelnde Verkehrszuverlässig-
keit habe aber schon im füh-

rerscheinrechtlichen Verfah-
ren nur in einer Entzie-
hungsdauer von vier Mona-
ten resultiert und könne im 
Verfahren zur Entziehung 
des Taxilenkerausweises 
keine längere Entziehungs-
dauer rechtfertigen. 

Die Revision hatte keinen 
Erfolg: Einerseits ist die 
Aufzählung in § 6 Abs. 1 Z 
3 BO 1994 nicht abschlie-
ßend („insbesondere“), so-
dass die Vertrauenswürdig-
keit – unabhängig von lit. a 
und b – auch dann fehlen 
kann, wenn es (noch) nicht 
zu mehreren rechtskräftigen 
Bestrafungen gekommen ist. 
Andererseits sind die Krite-
rien der Verkehrszuverläs-

sigkeit (§ 7 FSG) und der 
Vertrauenswürdigkeit (§ 6 
Abs. 1 Z 3 BO 1994) auf-
grund ihrer unterschiedli-
chen Zwecke nicht gleichzu-
setzen.  

Bei letzterer geht es um 
die spezifische Eignung für 
die Tätigkeit als Taxifahrer, 
die über die von jedem 
Kraftfahrer geforderte Ver-
kehrszuverlässigkeit hinaus-
geht. Wegen dieses Zweck-
unterschiedes ist die Dauer 
der Entziehung eines Taxi-
lenkerausweises und einen 
Schülertransportausweises 
nicht durch die Dauer eines 
(zusätzlich ausgesproche-
nen) Führerscheinentzugs 
begrenzt. 

75ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 5-6/26

FO
T

O
:  

W
E

R
N

N
E

R
 S

A
B

IT
Z

E
R

       J U D I K A T U R

Verwaltungsgerichtshof-Entscheidung zur Verweigerung einer Lenkerauskunft: Der Auskunfts -
anspruch der Behörde nach § 102 Abs. 3 KFG 1967 besteht nur einmal. Liegen mehrere  
identische Lenkeranfragen vor, kann nur die Nichtbeantwortung der ersten Anfrage  
verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert werden. 

Straßenverkehr und Recht 
 

Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes zu den Themen Entziehung eines Taxilenkerausweises, 
Verweigerung einer Lenkerauskunft sowie Entziehung einer Lenkberechtigung.



Angesichts der beiden 
Alkoholdelikte und der Er-
folglosigkeit des vom Taxi-
fahrer absolvierten Ver-
kehrscoachings hatte der 
VwGH auch gegen die vom 
LVwG Salzburg konkret mit 
acht Monaten bemessene 
Entziehungsdauer keine Be-
denken. Er wies die Revisi-
on daher als unbegründet ab. 

VwGH Ra 2025/03/0122,  
10.3.202 
 
Verweigerung einer 

Lenkerauskunft 
 
Die BH Villach-Land 

verhängte gegen den han-
delsrechtlichen Geschäfts-
führer einer GmbH eine 
Geldstrafe, weil er eine am 
2. März 2023 an ihn gestell-
te, nach Kennzeichen, Ort 
und Zeit näher bestimmte 
Lenkeranfrage zur Verwen-
dung eines auf die GmbH 
zugelassenen Kfz (§ 103 
Abs. 2 KFG 1967) nicht 
fristgerecht beantwortet hat-
te. Im Beschwerdeverfahren 
stellte das LVwG Kärnten 
fest, dass bereits am 15. 
Februar eine identische Len-
keranfrage an den Ge-
schäftsführer ergangen war, 
die er ebenfalls nicht beant-
wortet hatte. Rechtlich ging 
es davon aus, dass der Aus-
kunftsanspruch nach § 103 
Abs. 2 KFG 1967 zwar kon-
sumiert sei, wenn der Zulas-
sungsbesitzer der Behörde 
die verlangte Auskunft be-
reits einmal erteilt hat; be-
antworte er ein zweites 
gleichlautendes Auskunfts-
verlangen nicht, mache er 
sich also nicht erneut straf-
bar. Im Beschwerdefall sei 
aber keines der beiden 
gleichlautenden Auskunfts-
verlangen beantwortet wor-
den. Der Auskunftsanspruch 
der BH Villach-Land sei da-
her nicht konsumiert und die 
Nichtbeantwortung des Ver-
langens vom 2. März 2023 
folglich strafbar. 

Die Revision des Ge-
schäftsführers war erfolg-
reich. Aus der Begründung 

des VwGH: § 103 Abs. 2 
KFG 1967 schützt das Inte-
resse an einer raschen und 
lückenlosen Strafverfol-
gung, genauer: das Interesse 
an einer jederzeit möglichen 
Ausforschung von Personen, 
die im Verdacht stehen, stra-
ßenpolizeiliche oder kraft-
fahrrechtliche Übertretungen 
begangen zu haben. Zu die-
sem Zweck ermöglicht er es 
der Behörde, vom Zulas-
sungsbesitzer Auskünfte da-
rüber zu verlangen, wer zu 
einem bestimmten Zeitpunkt 
ein nach dem Kennzeichen 
bestimmtes Kfz gelenkt oder 
einen nach dem Kennzei-
chen bestimmten Anhänger 
verwendet hat bzw. zuletzt 
vor einem bestimmten Zeit-
punkt an einem bestimmten 
Ort abgestellt hat. 

Die Auskunftspflicht be-
steht nur einmal. Kommt der 
Zulassungsbesitzer also ei-
ner erstmaligen Lenkeran-
frage nicht nach, so hat er 
bereits dadurch den Tatbe-
stand des § 103 Abs. 2 (in 
Verbindung mit § 134 Abs. 
1) KFG 1967 verwirklicht. 
Eine gleichlautende zweite 
Lenkeranfrage verlängert 
daher weder die in der ersten 
Anfrage gesetzte Antwort-
frist, noch löst sie die Ant-
wortpflicht erneut aus. Für 
den Revisionsfall folgt da-
raus, dass der Geschäftsfüh-
rer nicht mehr verpflichtet 
war, die zweite Lenkeranfra-
ge vom 2. März 2023 zu be-
antworten. Die BH Villach-
Land hätte vielmehr die 
Nichtbeantwortung der An-
frage vom 15. Februar ver-
waltungsstrafrechtlich ahn-
den müssen. Das angefoch-
tene Erkenntnis hat die un-
terlassene Auskunft zur 
zweiten Lenkeranfrage vom 
2. März 2023 also zu Un-
recht bestraft. 

Der VwGH entschied in 
der Sache (§ 42 Abs. 4 
VwGG) und änderte das Er-
kenntnis des LVwG Kärnten 
dahingehend ab, dass der 
Beschwerde des Geschäfts-
führers stattgegeben und das 
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Verwaltungsstrafverfahren 
eingestellt wurde. Einer Be-
strafung der unterlassenen 
Auskunft zur Lenkeranfrage 
vom 15. Februar stand dies 
nicht entgegen, denn diese 
Lenkeranfrage war nicht Ge-
genstand der Verfahren vor 
der BH, dem LVwG und 
dem VwGH gewesen. 

VwGH Ra 2023/02/0246,  
7.11.2025 
 
Entziehung einer  
Lenkberechtigung 
 
Wegen Alkoholisierungs-

merkmalen führten Polizei-
beamte bei einem Fahrzeug-
lenker am 25. Februar 2023, 
20:10 Uhr, einen Alkomat-
test durch, der eine Alkoho-
lisierung von 0,60 mg/l 
Atemluft- bzw. 1,2 Promille 
Blutalkoholgehalt ergab. Sie 
nahmen ihm daher den Füh-
rerschein vorläufig ab und 
untersagten ihm die Weiter-
fahrt. Nachdem sich der 
Lenker kurzfristig in ein na-
hegelegenes Kaffeehaus be-
geben hatte, kehrte er um 
20:36 Uhr zurück, nahm sei-
nen Pkw neuerlich in Be-
trieb und verweigerte, nach-
dem er einige Meter gefah-
ren war, um 20:38 trotz Auf-
forderung einen weiteren 
Alkomattest. 

Die BH Melk und – im 
Rechtsmittelweg – das 
LVwG Niederösterreich ent-
zogen dem Lenker die Lenk-
berechtigung für 16 Monate. 
In der Begründung hielten 
beide fest, dass der Lenker 
innerhalb kurzer Zeit zu-
nächst ein Delikt nach § 99 
Abs. 1a StVO (das Lenken 
des Pkw bei einer Alkoholi-
sierung zwischen 1,2 und 
1,6 Promille Blutalkoholge-
halt) und sodann ein Delikt 
nach § 99 Abs. 1 (lit. b) leg. 
cit. (die Verweigerung des 
Alkomattests) begangen hat-
te. Gemäß § 26 Abs. 2 Z 5 
FSG, der auf eine entspre-
chende Deliktskombination 
innerhalb von maximal fünf 
Jahren abstellt, gingen sie 
daher von einer Mindestent-

ziehungsdauer von 10 Mo-
naten aus. Insgesamt sahen 
sie eine Entziehungsdauer 
von 16 Monaten als gerecht-
fertigt an, weil der Lenker – 
abgesehen von dem zweifa-
chen Verstoß gegen § 99 
StVO – auch seinen Pkw 
trotz vorläufig abgenomme-
nen Führerscheins gelenkt (§ 
7 Abs. 3 Z 6 FSG) und sich 
im Verfahren uneinsichtig 
verhalten hatte. 

In der außerordentlichen 
Revision meinte der Fahr-
zeuglenker, dass § 26 Abs. 2 
Z 5 FSG einen längeren 
Zeitraum zwischen dem De-
likt nach § 99 Abs. 1a und 
jenem nach § 99 Abs. 1 
StVO voraussetze und Wie-
derholungstäter im Blick ha-
be, nicht aber Personen, die 
diese Delikte – wie er – auf-
grund einer einmaligen Al-
koholisierung binnen weni-
ger Minuten begehen. Au-
ßerdem hielt er die neuerli-
che Aufforderung, sich ei-
nem Alkomattest zu unter-
ziehen, für unzulässig. Sie 
habe nur dazu gedient, „ein 
Delikt zu konstruieren“, 
denn bei ihm sei um 20:10 
Uhr bereits ein Alkomattest 
durchgeführt worden. 

Die Revision hatte keinen 
Erfolg. Einerseits ist weder 
der Entstehungsgeschichte 
noch dem Wortlaut des § 26 
Abs. 2 Z 5 FSG zu entneh-
men, dass zwischen dem 
Delikt nach § 99 Abs. 1a 
StVO und jenem nach Abs. 
1 leg. cit. ein zeitlicher Min-
destabstand liegen muss. 
Andererseits ist eine Unter-
suchung der Atemluft auf 
Alkohol und damit auch ei-
ne Aufforderung gemäß § 5 
Abs. 2 StVO „jederzeit“ 
möglich; die neuerliche Auf-
forderung, sich einem Alko-
mattest zu unterziehen, war 
daher zulässig, zumal der 
Lenker zwischenzeitlich ein 
Lokal besucht hatte. Der 
VwGH wies die Revision 
daher als unbegründet ab. 

VwGH Ra 2023/11/0148,  
16.12.2025 

Bernhard Krumphuber
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